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Liebe Mitglieder,

auf Grund der gesetzlichen Vorgaben ist der SV Tell Weilheim verpflichtet, auf den 
Schießständen  währen den Trainingszeiten als auch bei den Wettkämpfen, eine 
Aufsicht mit der entsprechenden Qualifikation (Schieß- und Standaufsicht) einzu-
teilen. Grundsätzlich wird jeder aktive Schütze zu dieser Aufsichtspflicht verpflichtet, 
da sonst kein Schießbetrieb mehr durchgeführt werden kann. Der Ausschuss 
beschloss, dass aktive Schützen ab dem 65. Lebensjahr auf freiwilliger Basis diese 
Aufsicht leisten können. Ist jedoch keine Aufsicht anwesend, kann kein 
Schießbetrieb stattfinden. Die Aufsicht darf während der Aufsichtspflicht  
nicht schießen!!  (Ersatz Aufsicht)

Zur Aufsicht ist jeder aktive Schütze ab dem 18. Lebensjahr verpflichtet ohne 
Ausnahme!!

Schützen, welche die Qualifikation zur Schieß- und Standaufsicht noch nicht haben. 
erhalten 2011 die Gelegenheit diese nach zu hohlen. Qualifiziert sind alle, welche 
ihre Sachkundeprüfung nach 2003 erfolgreich bestanden haben oder an dem Kurs 
für Schieß- und Standaufsicht teilgenommen haben.

Damit für die Schützen, welche zusätzlich noch Wirtschaftdienst ableisten, keine 
doppelte Zeitaufwendung zukommt, kann der Wirtschaftsdienst mit der Standauf-
sicht gekoppelt werden. Derzeit wird eine technische Lösung bezüglich einer 
Videoüberwachung für alle Stände geprüft.

Diese Regelung tritt zum 01.02.2011 in Kraft.

Die Vorstandschaft

I.V. Thomas Schaufler 

Weilheim, den 19.12.2010
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